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 Veröffentlicht am 29.11.1984

Norm

AußStrG §16 BIII2a

Rechtssatz

Wenn der Ausschluß des AnerbenG durch den Erblasser nicht expressis verbis angeordnet wurde, sondern sich durch

Auslegung anderer Anordnungen in der letztwilligen Verfügung ergeben soll, kann keine o5enbare Gesetzwidrigkeit

vorliegen.
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